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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1985

Norm

UrhG §4

UrhG §40

Rechtssatz

Der Ver1lmungsvertrag hat die Überlassung des Nutzungsrechtes der 1lmischen Bearbeitung eines Werkes (meist der

Literatur) zum Gegenstand. Von Hartlieb (Handbuch des Filmrechts, Fernsehrechts und Videorechts 2.Au=age 201)

spricht in diesem Zusammenhang von 1lmunabhängigen vorbestehenden Werken (Roman, Theaterstück etc) und

1lmbestimmten vorbestehenden Werken (Manuskript, Drehbuch). Der Ver1lmungsvertrag enthält immer die

Bearbeitung eines vorbestehenden Werkes durch seine Umsetzung ins Optische.
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